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Die Abgeordneten zum Nationalrat Jakob Auer und Kollegen haben am 

16. Dezember 1992 unter der Nr. 3972/J an mich eine schriftliche 

parlamentarische Anfrage betreffend die Trinkwasser-Nitratverord

nung gerichtet, die folgenden Wortlaut hat: 

"1. Sehen Sie eine Möglichkeit, die Kritikpunkte des O.Univ.-Prof. 
Werner Biffl bezüglich der Trinkwasser-Nitratverordnung zu 
berücksichtigen?" 

2. Wenn nein, wie begründen Sie es?" 

Diese Anfrage beantworte ich wie folgt: 

Zu den Fragen 1 und 2: 

Mein Ressort geht mit der Auffassung von O.Univ.Prof. Dr. Biffl 

nur insoferne konform, als die Reduktion des Nitratgehaltes von 

Trinkwasser bis 1. Juli 1999 nicht primär durch Aufbereitungs
schritte erreicht werden soll. 

Vielmehr ist die Reduktion des Nitratgehaltes durch flankierende 

Maßnahmen zu erreichen, wie z.B. die Verringerung der Nitratein

bringung durch die Landwirtschaft in Wassereinzugsgebieten oder 

die Sanierung von Kanalisationsanlagen. 
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Diese gesundheitspolitisch wichtigen Maßnahmen werden in den näch

sten Jahren von den zuständigen Behörden - gestützt insbesondere 

auf das durch die Wasserrechtsgesetz-Novelle 1990 an die Hand 

gegebene Instrumentarium - zu setzen sein. 
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